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zu 'IOI,J 

In dieser Anfrage stellen der Abgeordnete Srb und FreundInnen 

fest, daß es bereits eine Reihe von Ermäßigungen für Behinderte 

gibt. Diese Ermäßigungen würden für einen Großteil dieser Per

sonengruppe allerdings nicht für die Bundesbusse gelten. 

Aus diesem Grund stellen sie folgende Fragen: 

1) Sind Sie bereit, die Gültigkeit der Ermäßigungen für Be

hinderte auch auf die Bundesbusse auszudehnen, wie es auch 

bei den Kriegsinvaliden der Fall ist ? 

2) Wenn ja, wann? 

3) Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Es liegt auch in meinen Intentionen, allen schwerbehinderten 

Menschen, bei denen eiri Grad der Behinderung von mindestens 

70 v.H. vorliegt, eine Fahrpreisermäßigung nicht nur auf den 

Eisenbahnlinien der österreich ischen Bundesbahnen, sondern auch 

bei der Benützung von Autobussen der Post und des Kraftwagen

dienstes der österreichischen Bundesbahnen einzuräumen. 
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Mit der Vollziehung des § 48 des Bundesbehindertengesetzes, in 

dem die Fahrpreisermäßigung für Behinderte verankert ist, ist 

die Bundesregierung betraut. Ich habe daher mit den maßgeblichen 

Regierungsmitgliedern in dieser Frage bereits Kontakt 

aufgenommen. Der Zeitpunkt, wann mit der Ausweitung der Fahr

preisermäßigung auf die Bundesbusdienste von Post und Bahn 

gerechnet werden kann, wird im wesentlichen vom Ergebnis 

weiterer Verhandlungen abhängen. 

Der Bundesminister: 
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